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Beschlussentwurf: 
 

Der Rat der Stadt Brühl zieht die Beschlusskompetenz des Ausschusses für Planung und 
Stadtentwicklung an sich und beschließt: 
 
1. Der Rat der Stadt Brühl beschließt die Aufstellung der 39. Änderung des 

Flächennutzungsplans „Erweiterung Freizeitpark Phantasialand – westlich 
Berggeiststraße“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in der aktuell gültigen Fassung. 

Der räumliche Geltungsbereich der 39. Änderung des Flächennutzungsplans umfasst 
eine Fläche von ca. 17,5 ha. Er umfasst teilweise die Berggeiststraße, erstreckt sich in 
westlicher Richtung bis zur Phantasialandstraße (L 194) und in südlicher Richtung bis 
zur Autobahn BAB 553.  

Maßgeblich ist der beigefügte Übersichtsplan mit Darstellung des Geltungsbereichs. 

Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Erweiterung des Freizeitparks Phantasialand zwischen Berggeiststraße, 
Phantasialandstraße und Autobahn BAB 553. 

Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro auf der 
Grundlage der in der Begründung zu diesem Beschluss genannten städtebaulichen Ziele 
einen Vorentwurf der 39. Änderung des Flächennutzungsplans mit Begründung zu 
erstellen. 
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3. Der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung der 

Stadt Brühl zur 39. Änderung des Flächennutzungsplans (Vorlagen-Nr. 281/2015) vom 
27.08.2015, der nicht bekannt gemacht wurde, wird aufgehoben. 

 

 
Erläuterungen: 
 
Geltungsbereich der 39. Änderung des Flächennutzungsplans: 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 17,5 ha. Die Abgrenzung des Plangebiets ist 
identisch mit der Abgrenzung des Bebauungsplans 06.01 „Erweiterung Freizeitpark 
Phantasialand – westlich Berggeiststraße“. 

Das Plangebiet wird folgendermaßen abgegrenzt: 
 
Im Westen entlang der westlichen Grenze der Flurstücke 718, 703, 755, 765 und 734. 
Im Norden entlang der Berggeiststraße inkl. des Flst. 734. 
Im Osten entlang der östlichen Grenze der Flurstücke 734, 765 und 1003 bis zur 

Brücke, die über die Autobahn BAB 553 führt. 
Im Süden entlang der südlichen Grenze und westlichen Grenze des Flurstücks 1003 

und weiter entlang der südlichen Grenze der Flurstücke 764, 754, 755, 
703 und 718 bis zur Phantasialandstraße.  

 
Maßgeblich ist der beigefügte Übersichtsplan mit Darstellung des Geltungsbereichs. 
Es wird darauf hingewiesen, dass im weiteren Verfahren eine Anpassung des 
Geltungsbereichs erforderlich werden kann.  
 
Planerfordernis und Zielsetzung: 
Ziel der Planung ist es, den Freizeitpark am vorhandenen Standort langfristig zu sichern und 
zukunftsfähig zum Kurzurlaubsziel weiterzuentwickeln. Hierzu sollen mit der 39. Änderung 
des Flächennutzungsplans die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Erweiterung 
des Phantasialands geschaffen werden. Angestrebt wird die Darstellung von 
Sonderbauflächen für den Freizeitpark. 
 
Für die Erweiterung des Freizeitparks wurde bereits auf Ebene der Regionalplanung am 
14.12.2012 durch den Regionalrat Köln die 8. Änderung des Regionalplans für den 
Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Köln – Erweiterung des allgemeinen 
Siedlungsbereichs (ASBz) für zweckgebundene Nutzungen, Brühl / Phantasialand, 
beschlossen und mit Datum vom 22.03.2013 im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW 
bekannt gemacht und damit wirksam. Diese bereitet die standortgebundene 
Weiterentwicklung des Phantasialands vor. Für den ASBz Phantasialand in Brühl ist 
bestimmt, dass dieser ausschließlich der Nutzung durch den bestehenden Freizeitpark 
dient. Mit der Neuaufstellung des Regionalplans Köln 2025 wurde die Festlegung zur 
Entwicklung des Phantasialands aus der 8. Änderung des Regionalplans übernommen und 
somit bestätigt. 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Brühl, inkl. aller wirksamen Änderungen, stellt 
im Plangebiet Wald und Wasserflächen, überlagert mit Schutzgebieten (Naturschutzgebiet, 
Landschaftsschutzgebiet) dar. Ebenfalls erfolgt die Darstellung von Sonderbauflächen 
Freizeitpark im Südosten und Osten sowie Wohnbauflächen im Nordosten. Zur Umsetzung 
der Planung ist daher der Flächennutzungsplan zu ändern. 
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Verfahren:  
Die 39. Änderung des Flächennutzungsplans wird im Regelverfahren mit Umweltprüfung 
durchgeführt.  
 
Im Parallelverfahren zur 39. Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt die Aufstellung 
des Bebauungsplans 06.01 „Erweiterung Freizeitpark Phantasialand – westlich 
Berggeiststraße“. 
 
Kosten:  
Die Kosten des Verfahrens trägt die Betreiberin des Freizeitparks. 
 
 
Die Anlagen werden aus Gründen der Ressourcenschonung nicht in Papierform zur 
Verfügung gestellt. Alle Anlagen sind digital im Ratsinformationssystem abrufbar.  
 
Anlage(n): 

(1) 39. Änderung FNP - Übersichtsplan 
 




